
 

 
 

  

 

 

An das 
Bundesministerium für Gesundheit 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 
 

 BMF - I/4 (I/4) 
Hintere Zollamtsstraße 2b 
1030 Wien 
 
Sachbearbeiterin: 
Mag. Ottilie Hebein 
Telefon +43 1 51433 501165  
Fax +43 1514335901165  
e-Mail Ottilie.Hebein@bmf.gv.at  
DVR: 0000078 

GZ. BMF-111305/0001-I/4/2011   

 
Betreff: Zu GZ. BMG-92601/0001-II/A/4/2011 vom 3. Februar 2011 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten geändert wird; 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen 
(Frist: 1. April 2011) 
 

 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, zu dem unter der Geschäftszahl BMG-

92601/0001-II/A/4/2011 zur Begutachtung übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert wird, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

 

Aus inhaltlicher Sicht bestehen gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf seitens des 

Bundesministeriums für Finanzen grundsätzlich keine Einwände, da Maßnahmen zur 

Förderung eines effizienten Gesundheitssystems die gesamtwirtschaftlichen Kosten von 

Krankheiten und Unfällen minimieren. Im Detail wird jedoch bemerkt, dass den 

Landesgesetzgebern im Sinne einer gesamtösterreichischen Transparenz enge 

Rahmenbedingungen bzw. zumindest eine Definition eines transparenten Wartelisteregimes 

vorgegeben werden sollten, da ansonsten Raum für stark unterschiedliche Systeme 

zugelassen wird. Die finanziellen Erläuterungen – die im Übrigen nicht nachvollziehbar 

ausgeführt sind (siehe dazu unten) - lassen den Schluss zu, dass es bereits konkrete 

Vorschläge für die Gestaltung solcher Wartelisteregimes bzw. bereits existierende Systeme 

gibt. 
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Was die Darstellung der finanziellen Auswirkungen betrifft, so ist aus Sicht der vom 

Bundesministerium für Finanzen wahrzunehmenden budgetären Zuständigkeit festzustellen, 

dass diese mangels Nachvollziehbarkeit nicht den Anforderungen gemäß § 14 BHG und der 

hiezu ergangenen Richtlinien gemäß BGBl. II Nr. 50/1999 idgF entsprechen. So stellt sich 

etwa beim transparenten Wartelistenregime die Frage, wofür die Sachmittel und 

Investitionen benötigt werden. In der Regel besteht ja ein entsprechendes Regime (Zitat) 

und die angegebenen Kosten fallen (lediglich) für die Transparenz an. 

 

Wo „keine nennenswerten Mehrkosten“ bzw. „keine nennenswerten zusätzlichen Kosten“ 

angegeben werden, wie dies etwa bei der Einrichtung von Opferschutzgruppen oder der 

Facharztanwesenheit für Neurochirurgie der Fall ist, sind diese Kosten gemäß § 14 BHG iVm 

den hierzu ergangenen einschlägigen Richtlinien zu berechnen bzw. zumindest zu schätzen. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit wird daher ersucht, in den vorliegenden 

Gesetzesentwurf eine den zuvor genannten haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechende, 

nachvollziehbare Darstellung der finanziellen Auswirkungen aufzunehmen. 

 

Das Bundesministerium für Finanzen ersucht um entsprechende Berücksichtigung der 

vorliegenden Stellungnahme. Dem Präsidium des Nationalrates wurde diese Stellungnahme 

in elektronischer Form zugeleitet. 

 

30.03.2011 

Für den Bundesminister: 

Mag. Gerhard Wallner 

(elektronisch gefertigt) 
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